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RATSERKANNTNIS VON LANDAMMANN, RAT UND GEMEINEN LANDLEUTEN VON
OBWALDEN ZUM ZWYERHANDEL

"Wihr . . . thuend khundt Mänigkhlichen hiemit , demnach wihr hievor aus genueg-

samber . . . Ursachen dahin veranlasset , den 19 . tag verwichnen Monats May [an

der Lands gemeinde ] ein Erkhantnus wider Sebastian Pilgerin Z w y e r e n

von Ury zethuen , solliche hernach öffentlich publiciren lassen ; Bei welcher

es wihr nachmahlen bewenden unnd solliche in Krefften erkhent haben wollen.

Dieweilen nun sin Zwyers unrüehiger geist unnd abtrünnige Verüebungen immer¬

dar Jhren fortgang gewännen , seine gefährliche pratiquen dem gemeinen Catho-

lischen wesen unnd Eydtgnossischen freiheiten zewider lauffen , alls werden

wihr nochmählen verursacht , eines sollichen betrüeberen des Gemeinen Vatter-

landts unnd öffentlichen Verräthers , unns , so weit wihr mögen , äbzuethuen:

Erkhennen derowegen nachmählen 3 das wer Jhnne 3 es sige wo unnd wie es wolle,

umb das leben bringen würd 3 Jhme von unnsers Ohrts die zwehn theill von Ein¬

hundert Silberkronnen ge folgen , auch uff begehren das Layidtrecht verehrt,

unnd dem von unns den Unnserigen Verbandisierten den sicheren wider Eintritt

ins Vatterland zuegesagt unnd gegeben werden solle . ..

Cantzley ob dem waldt"

Kopie . Die Rückseite enthält schwer lesbare , jedoch nicht in diesem Zusam¬
menhang stehende Bleistiftnotizen . - AH 44 , 269
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